
Unter dem Namen «Pro Natura – Schweizerischer Bund für Natur schutz» besteht 
ein Verein im Sinne von Art. 60ff. ZGB mit gemeinnützigem Zweck.

Sein Sitz ist am Ort des Zentralsekretariates.

Aus Ehrfurcht vor der Schöpfung und im Bewusst sein der Ver ant wortung des Men-
schen gegenüber der Natur setzt sich Pro Natura für die Er hal tung der natürlichen 
Lebensgrundlagen ein. Sie ver fol gt dazu insbesondere folgende Ziele:

a) Schutz der Natur, um die Vielfalt der Le bens räume mit ihren Tier- und Pflanzenar-
ten zu be wahren und zu fördern;

b) Schutz der Landschaft, um die Eigen art der ein zelnen Land schaften zu bewahren 
und zu för dern;

c) Schutz der Umwelt, um die natürlichen Lebens grundlagen wie Boden, Luft und 
Wasser vor schäd lichen Aus wirkungen men sch licher Tätigkeit zu bewahren.

Zur Erreichung ihrer Ziele widmet sich Pro Natura vor allem fol genden Aufgaben:

a) in allen Bereichen privater, wirtschaftlicher sowie öffent li cher Tätigkeit auf die 
Berück sichtigung der Naturschutz anliegen hinzuwirken;

b) die Mitglieder und die Öffentlichkeit über Natur- und Um weltschutzprobleme zu 
informieren, unter anderem durch die Heraus gabe einer Zeitschrift, welche unent-
geltlich allen Mitgliedern zu ge stellt wird;

c) an der Umwelterziehung aller Bevölkerungs kreise und aller Altersgruppen, insbe-
sondere der Jugend, mitzuwirken;

d) Naturschutzgebiete als Teil eines umfassenden Netzes von Schutz gebieten zu 
schaffen und bei spielhaft zu betreuen sowie beim Nationalpark und anderen 
 Grossreservaten im Rahmen der Ver träge mitzuwirken;

e) Programme zur Erhaltung von Tier- und Pflan zenarten zu ent wickeln und mitzu-
tragen;

f) vorgesehene Eingriffe in die Landschaft und Umweltbelastun gen kritisch zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu bekämpfen (un ter anderem durch Ausübung des 
Beschwerderech tes);

g) eng mit den Sektionen, zielverwandten Organisatio nen, Amts stellen, Hochschu-
len und Forschungsanstal ten zusam men zu ar bei ten;

h) mit ausländischen und in ternationalen Orga ni sationen Kon takt zu pfle gen.
Pro Natura konkretisiert ihre Ziele in einem Leit bild, das sie regelmässig den ver-
änderten Gege ben heiten an passt.
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Die finanziellen Mittel von Pro Natura bestehen aus:

a) Beiträgen der Mitglieder;
b) Erträgen des Vereinsvermögens;
c) Erträgen von Sammlungen und Aktionen;
d) Zuwendungen der privaten und öffentlichen Hand;
e) Erträgen von Dienstleistungen.

Der Zentralverband haftet mit seinem Vermögen nur für sei ne eigenen Ver bindlich-
keiten, nicht aber für diejenigen der Sektionen. Die Sektionen haften für ihre eige-
nen Verbindlichkeiten, nicht aber für diejenigen des Zentralverbandes. Eine persön-
liche Haf tung der Mit glieder ist ausgeschlossen.

Pro Natura – Schweizerischer Bund für Naturschutz als Zentralverband gliedert sich 
in Sektionen, die das Gebiet eines oder mehrerer Kantone umfassen. Die Sektionen 
wahren die Natur schutzanliegen in allen Be reichen privater, wirtschaftlicher und 
öffent li cher Tätigkeit und betreuen die Mit glie der ih rer Sektion.

Jede Sektion organisiert sich im Rahmen der Statuten von Pro Natura als selbständi-
ger Verein. Die Sek tionen verwenden das Signet und das Erscheinungsbild von Pro 
Natura und tragen den Namen «Pro Natura» mit ihrer Kantonsbezeichnung, ge folgt 
von ihrem bisherigen Namen. 

Die Anerkennung von Sektionen und die Genehmi gung ihrer Statu ten und Statu-
tenänderungen er folgen durch den Delegiertenrat.

Die Sektionen arbeiten eng mit dem Zentralverband und den andern Sektio nen 
zusammen, insbesondere in den Bereichen Schutzgebiete, Öffentlich keits arbeit 
sowie Aus- und Weiterbildung. Sie suchen die Zusammenarbeit mit den zielver-
wandten Organisationen.

Das Ver hältnis zwischen Zentralverband und Sektio nen wird durch ein Regle ment 
bestimmt. Zustän digkeits fragen ent scheidet der Delegiertenrat.

Die Sektionen erheben keinen eigenen Mitglieder beitrag. Sie er halten vom Zentral-
verband ihren jährlichen Anteil gemäss Beschluss des De legiertenrates.

Löst sich eine Sektion auf, so fallen deren Ver mögen und die Rech te an Schutzge-
bieten an den Zentralverband. Er verwendet das Vermögen für die Natur schutz tä-
tig keit im be treffenden Sek tions ge biet, wenn mög lich durch die Grün dung ei ner 
neu en Sektion.
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Natürliche und juri stische Personen können Mitglieder von Pro Natura werden. 
Durch ihren Beitritt bekennen sie sich zu den Zielen von Pro Natura. 

Es bestehen folgende Mitgliederkategorien:

a) Einzelmitglieder
b) Familienmitglieder
c) Kollektivmitglieder
d) Ehrenmitglieder

Alle natürlichen Personen sind Einzelmitglie der. Wer minde stens dreissig Jahresbei-
träge auf ein mal bezahlt, erwirbt die Mitglied schaft auf Lebenszeit. Für einzelne 
Mitgliedergrup pen (z.B. Jugendliche) kann der De legier ten rat besondere Jah res-
beiträge fest le gen.

Eine Familienmitgliedschaft umfasst alle im gleichen Haushalt le benden Personen.

Juristische Personen und öffentliche Gemeinwe sen sind Kollek tiv mitglieder.

Personen, die sich um die Sache des Naturschut zes in hervor ra gen der Weise ver-
dient gemacht haben, können auf Antrag des Zen tral vorstandes durch den Dele-
gierten rat zu Ehren mit glie dern ernannt werden. Sie sind von der Lei stung des Jah-
resbeitrages befreit.

Der Ausschluss von Mitgliedern erfolgt im Ein vernehmen mit der Sektion durch den 
Zentralvor stand. Gegen diesen Entscheid be steht ein Re kurs recht nach Art. 37.

Ein Mitglied des Zentralverbandes ist gleichzeitig auch Mit glied einer Sek tion, in der 
Regel derjenigen seines Wohnkantons, und umge kehrt.

Im Ausland wohnhafte Mitglieder wählen ihre Sektionszugehörig keit selbst.

Einzelmitglieder, Familien-, Kol lektiv- und Ehren mitglieder haben Stimm- und Wahl-
recht in ihrer Sektion. Fa milien- und Kol lek tiv mitglie der haben eine Stim me.

Im Zentralverband besteht ein indirektes Mitwirkungsrecht der Mitglieder durch die 
Delegierten sowie durch die Organe ihrer Sektion. Über die Auflö sung des Vereins 
ent scheiden die Mitglieder di rekt; das Verfahren richtet sich nach Art. 44.
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Die Mitglieder können ihre Sektion verpflich ten, einen Antrag an den Delegierten-
rat zu stel len. Die Statuten der Sektion re geln das Ver fah ren.

Die Organe des Zentralverbandes sind:

a) Delegiertenrat
b) Zentralvorstand
c) Kontrollstelle

Die Organe werden auf eine Amts dauer von vier Jah ren gewählt. Ersatzwahlen 
 gelten bis zum Ende der laufenden Periode. Wie der wahl ist mög lich.

Angestellte des Zentralverbandes und der Sektionen können nicht in ein Organ 
nach Art. 21 gewählt wer den.

Der Delegiertenrat setzt sich aus den Delegier ten der Sektio nen zusammen. Die 
Mit glie der des Zentralvorstandes haben be raten de Stimme.

Jede Sektion hat An spruch auf eine(n) Dele gier te(n) je 3000 stimm be rech tigte 
 Mitglieder (inkl. an ge brochene 3000).

Die Delegierten werden von ihrer Sektion gewählt. Die Sek tionen können feste 
Stell ver treter(in nen) bestimmen.

Der Delegiertenrat ist das oberste Or gan des Zentralverbandes. Er ist zuständig für:

a) Änderung der Statuten;

b) Diskussion und Verabschiedung des Leit bildes von Pro Natura und ande rer 
Grundsatzdokumente;

c) Wahl des Zentralvorstandes;

d) Wahl der Kontrollstelle;

e) Festset zung des mittelfristigen Pro gramms;

f) Genehmigung von Jahresbericht und Jahres rechnung;

g) Festsetzen des Jahresbeitrages und des Sek tionsanteils;

h) Verabschiedung des Budgets, Beschlüsse über Nachtragskredi te;
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i) Wahrnehmung von Volksrechten auf Bundesebe ne: Lancierung und Unter stüt-
zung von In itiati ven, Ergreifen von Refe ren den, Be schlüs se über Parolen zu Abstim-
mungs vorlagen und Wahlen;
k) Anerkennung von Sektionen, Genehmigung der Sektionsstatu ten;

l) Entscheid über Anträge von Sektionen;

m) Ernennung von Ehrenmitgliedern;

n) Entscheid über Rekurse gegen Beschlüsse des Zentralvor standes sowie über 
Zu ständigkeits fra gen nach Art. 8.

Nach Massgabe der Geschäfte, mindestens aber zweimal jähr lich, tritt der Delegier-
tenrat zu sammen. Die Einberufung erfolgt durch den Zentralvorstand. Er legt Ort 
und Datum der Sitzungen sowie die Trak tan den liste mit An trägen fest.

Fünf Sektionen oder ein Fünftel der Delegierten können mit schrift lich begründe-
tem Begehren die Einberufung ver langen. Die Sitzung muss inner halb von zwei 
Monaten statt finden.

Die Spe sen der De legierten gehen zu Lasten der Sek tio nen.

Die Sitzung des Delegiertenrates wird vom Prä siden ten/von der Präsi den tin oder 
von einem Vize präsi denten/von einer Vize prä si den tin geleitet. Der Delegiertenrat 
kann mit Zweidrit tels mehr heit der Stimmenden einen Tagespräsiden ten/eine Tages-
präsidentin bestimmen.

Jede(r) anwesende Delegierte hat eine Stimme. Bei Abstimmungen entscheidet – 
unter Vorbehalt von Art. 30 – das einfache Mehr der Stimmenden. Bei Stimmen-
gleich heit gibt der/die Vor sitzende den Stich ent scheid.

Abstimmun gen und Wahlen fin den in der Regel offen statt. Das Verfahren ist 
ge heim, wenn ein entspre chen der Antrag von min destens einem Vier tel der Stim-
menden gutge heissen wird.

Dringende Geschäfte können mit Zweidrittels mehr heit der Stim menden auf die 
Traktandenliste gesetzt werden.

Über Geschäfte nach Art. 26 lit. i (Wahrnehmung von Volks rechten) entscheidet der 
Delegier ten rat mit Fünfneuntelsmehr heit (=55 %) der Stimmenden.

Über Geschäfte nach Art. 26 lit. a (Änderung der Statuten) und nach Art. 44 (Auf-
lö sung des Zentralverbandes) entscheidet der Delegier ten rat mit Zwei drittelsmehr-
heit der Stimmenden.
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Der Zentralvorstand besteht aus 8 bis 11 Mit glie dern.

Der Präsident/die Präsidentin und die übrigen Mitglieder des Zentralvorstandes wer-
den durch den Delegiertenrat gewählt. Im ersten Wahlgang ent schei det das 
absolu te, im zwei ten Wahlgang das relative Mehr der Stimmenden.

Der Zentralvorstand konstituiert sich selbst.

Der Zentralvorstand ist ausführendes Organ des Zentralverbandes. Er sorgt für die 
Durchführung der Be schlüsse des Delegiertenrates. Er beaufsichtigt die Ge schäfts-
führung des Zentralsekretaria tes.

Der Zentralvorstand ist zu stän dig für alle Ver einsangelegen hei ten, die nicht statu-
ten ge mäss von einem an dern Organ wahr genommen wer den. Zu seinen Auf gaben 
gehö ren insbesondere:

a) Festsetzung von Jahresprogramm und Detail budget im Rahmen der Beschlüsse 
des Delegier tenrates;

b) Beschlüsse über Ausgaben, soweit sie inner halb des Budgets liegen oder durch 
zweck gebun de ne Mittel gedeckt sind;

c) Vorbereitung und Einberufung der Sitzungen des Delegierten rates;

d) Stellungnahmen zu aktuellen politi schen Fra gen und Ver nehmlassungen im Rah-
men der Grund satzbeschlüsse des Delegier tenrates;

e) Einreichung von Einsprachen und Beschwerden;

f) Wahl von Ausschüssen für besondere Aufgaben und von Dele gier ten in Kommis-
sionen, Stiftungs räten usw.;

g) Annahme von Verpflichtungen für Schutzgebie te sowie von Erbschaften und 
Schenkungen;

h) Verwaltung des Vermögens;

i) Stellenplan, Besoldungsrahmen für das Zen tral sekretariat, Wahl des Personals;

k) Erlass von Reglementen.

Der Zentralvorstand regelt das Verfahren in ei nem Geschäfts reglement. Darin kann 
er be stimmte Aufgaben an einen Aus schuss, an eines seiner Mit glieder oder an das 
Zentralsekreta ri at dele gieren.
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Der Zentralverband wird nur durch Kollektivunterschrift rechtsverbindli ch verpflich-
tet. Un ter schriftsberechtigt sind der Präsident/ die Präsidentin, die Vi zepräsi den t(inn)
en und der Zentralse kretär/die Zen tral sekre tä rin zu zweien. Der Zentralvorstand 
kann weiteren Mitgliedern des Zentralvorstandes und weiteren Angestellten die 
Unter schrifts be rechtigung erteilen.

Die Mitglieder des Zentralvor standes sowie all fäl li ger Aus schüsse und Kommissio-
nen haben An spruch auf Ver gütung ihrer Auslagen gemäss Spe senre gle ment.

Beschlüsse des Zentralvorstandes können durch die direkt be troffene Sektion ange-
fochten wer den. Rekurse sind inner halb von 14 Tagen nach Zustellung des Pro to-
kolls schrift li ch und be grün det einzureichen. Sie haben auf schie ben de Wirkung.

Rekurse werden durch den Delegier tenrat ent schieden.

Als Kontrollstelle wählt der Dele gierten rat eine Treu hand fir ma.

Die Kontrollstelle prüft die Jah resrechnung. Sie er stattet dem Delegiertenrat einen 
schrift li chen Bericht.

Das Zentralsekretariat ist für die Geschäfts führung des Zentralverbandes verant-
wortlich. Es sorgt im Auf trag des Zentralvorstandes für die Wahrung der Interessen 
des Zentralverbandes nach aussen und für die Koor dination der Tätigkeiten inner-
halb von Pro Natura. Es beschafft die nötigen Entscheidungsgrundla gen und führt 
die Beschlüsse der Vereinsorgane aus. Es ist verantwortlich für die Admini stra tion 
und das Rechnungswesen.

Der Zentralsekretär/die Zentralsekre tärin lei tet das Zentral se kretariat. Er/Sie hat in 
den Vereins organen (ohne Kontroll stelle) beratende Stimme.

Die Befugnisse des Zentralsekretariates werden vom Zentral vorstand in einem 
 Reglement festgelegt.
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Ein Antrag zur Änderung der Statuten kann vom Zen tralvor stand, von fünf Sektio-
nen oder von einem Fünftel der De legierten ge stellt wer den. Über den Antrag ent-
scheidet der Delegierten rat. Das Verfahren richtet sich nach Art. 30.

Über die Auflösung des Zentralverbandes beschliesst der Dele gier ten rat als An trag 
an die Ge samtheit al ler Mitglieder. Dabei richtet sich das Verfah ren nach Art. 30 
und 43.

Über den Antrag des Delegiertenrates wird eine Ur ab stim mung al ler Mit glie der 
durch geführt. Zur An nahme des Antra ges be darf es der Drei vier tels mehr heit der 
Stim menden. Der Zentralvor stand ist zuständig für die Durch führung des Ver fah rens.

Im Falle der Auflösung ist der Zentralvorstand zuständig für die Liqui da tion des Ver-
mögens. Es ist dafür zu sor gen, dass das Vermögen des Zentralverbandes weiterhin 
für Natur schutz zwecke im Sinne von Art. 2 und 3 verwendet wird. Ist keine an dere 
In sti tu tion in der Lage, eine solche Ver pflichtung einzugehen, so fällt das Vermögen 
mit einer ent sprechenden Auflage an die Schwei zerische Eidge nos senschaft. Die 
Rechte an Schutz gebieten sind auf die ent sprechenden Sek tionen zu über tragen, 
sofern die se als selb stän dige Vereine weiterbestehen.

Die vorliegenden Statuten sind von der Dele giertenversammlung vom 25. Juni 1994 
verabschie det worden und traten am 1. Januar 1995 in Kraft. Sie ersetzen die Sta-
tuten vom 30. Mai 1987/5. Juni 1993. Am 7. Dezember 1996 hat der Delegierten-
rat im Zuge der Namensänderung folgende Artikel angepasst: 1–6, 8–11, 18, 19, 
21, 23, 26, 30, 33, 35, 40, 44–47. Diese Änderungen treten am 1. Januar 1997 in 
Kraft.

Die erste Amtsperiode (1994–1998) nach Art. 22 dauert bis zum 30. Juni 1998. 
Dabei ist für die Zahl der Delegier ten nach Art. 24 der Mitgliederbestand der Sekti-
onen am 1. Januar 1994 massgebend.

Die Sektionen nehmen die Anpassungen ihrer Sta tuten bis Ende 1998 vor.

Der Präsident:  Prof. Dr. Martin Boesch

Der Zentralsekretär:  Dr. Otto Sieber
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